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besetz , betr . Kaufmauusgerichte.
' Vom 6. Juli 1904.

ntür Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser.
König von Preuße » rc.

. . ^ ednen im Namen des Reicks . nach erfolgter
Zustimmung des Bundesrals und des Reichstags,
u>us folgt:

Errichtung und Zusammensetzung der
Kaufmannsgerichte.

81 .
Kur Entscheidung von Streitigkeiten aus dem

^ >enst- oder L - Hrverbältnisse zwischen Kaufiuiten
chierseits und ihren Handlungsgehilfen . oder
Hundlunqslehrliiigen andererseits können bei vor¬
handenem B -dürsuisse KaumiannSgerichte errichtet

mh%it  Errichtung eriolgt für den Bezirk einer
Kemrinde durch OrlSstatut nach Matzgab - des
8142 der Gewerbeordnung . Die Eiiticlicidung der
uöi,cren Verwaltungsbehörde über die Genehmigung
U  Statut» ist binnen sechs Mona!en zu erteilen.
Die Entscheidung , durch welche die Genehmigung
versagt wird , muß mit Gründen versehen sein . ,

Mehrere Gemeinden können sich durch uderein-
sümmende Ortsstotuteu zur Errichtung eines
gemeinsamen KaufmannrgerichtS für ihre Bezirke
vereinigen . Für die Genehmigung der überein,
stimmende» Orlsstatutc ist die höhere Verwaltungs¬
behörde zuständig , in deren Bezirk das Kaufmcmns-
gericht seinen Sitz haben soll.
8 Auch für den Bezirk eines weiteren Kominunal-
verbandes kann ein Kaufmannsgericht « richtet
werden . Die Errichtung erfolgt in diesem Falle
nach Maßaabe der Vorschriften , nach welchen
Angelegenheiten des Verbandes statutarisch geregelt
werden. Die Zuständigkeit eines solchen Gericht«
ist ausgeschlossen , soweit die Zuständigkeit eines
für eine oder mehrere Gemeinden des Bezirk«
bestellende» oder lvälcr errichteten Kaufmanns-
gerichts begründet ist.

Die LandeS -Zentralbehörde kann a » f Antrag
beteiligter Kaufleute oder Handlungsgehilfen die
Errichtung anordnen , wenn ungeachtet einer von
ihr an die beteiligten Gemeinden oder den weiteren
Kommunalverdaild ergangenen Slufforderung inner¬
halb der gesetzten Frist die Errichtiing auf dein in
Abs. 2 bis 4 vorgesehenen Wege nicht erfolgt , st.
Alle Bestimmnngeii , welche dieses Gesetz dem
Statute vorbekälr , erfolgen in diesem Falle durch
Anordnung der Landes -Zentralbehörde.

Vor der Errichtung sind sowohl Kaiifleute als
Handlungsgehilfen des Bezirks in entsprechender
Anzahl zu hören.

8 2.
Für Gemciiiden . welche nach der jeweilig letzten

Volkszählung mehr als zwanzigtausend Einwohner
haben, mutz ein Kauimannsgericht errichtet werden.
Die Landes -Zentralbehörde hat erforderlichenfalls
die Errichtung nach Matzgabe der Vorschriften des

1, Absatz 5 , anzuordnen , ohne datz er eines An¬
trag « beteiligter Kaufleute oder Handlungsgehilfen
likdarf. 8 3.

Die Lander -Zentralbehörde kann die örtliche
Zuständigkeit eines auf ihre Anordnung errichteten
Kaufmannsgerichts ausdehnen . Die bct « ligtcn
Ortrbchörden sind zuvor zu hören.

§4.

Auf Handlungsgehilfen , deren JahreSarbeitS-
verdienst an Lohn oder Gehalt den Betrag von
fünftausend Mark übersteigt , sowie auf die i»
Apotheken beschäftigten Gehilfen und Lehrlinge
finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine An¬
wendung.

8 3.
Die Kanfmannsgerichte sind ohne Rücksicht au'

den Wert des Streitgegenstandes zuständig für
Streitigkeiten der im § 1 , Absatz 1, bezeichnet « !
Art , wenn die Streitigkeiten betreffen:

1) de» Antritt , die Fortsetzung oder die Auf¬
lösung des Dienst - oder Lehrverhältnisses , sowie die
Aushändigung oder den Inhalt des Zeugnisses;

2) die Leistungen aus dem Dienst - oder Lehr-
derbältniffe;

.8 ) die Rückgabe von Sicherheiten , Zeugnissen,
LcgitimationSpapiercn oder anderen Gegenständen,
welche aus Anlatz des Dienst - oder Lehrvcrhält-
nisies übergeben worden sind;

4) die Ansprüche auf Schadenersatz oder
Zahlung einer Vertragsstrafe wegen Nichterfüllung
oder nicht gcdöriger Erfüllung der Verpflichtungen,
welche die unter No . 1 bis 3 bezeichnctcn Gegen¬
stände betreffen , sowie wegen gesetzwidriger oder
unrichtiger Eintragungen in Zeugnisse , Kranken-
kassenbücher oder Quittungskarten der Jnvaliden-
verstcherung;

5) die Berechnung und Anrechnung der von
dm Handlungsgehilfen oder Handlungslehrlingen
-u leistenden KrankenversicherungSdeiträge und Ein¬
trittsgelder 58a , 65 des Krankenversicherungs-
gesetzes) ;

6) die Ansprüche aus einer Vereinbarung , durch
welche der Haiidlnugsgekilfe oder Handlungslehr-
ung für die Zeit nach Beendigung des Dienst - oder
Lehrverhältnisfes in feiner gewerblichen Tätigkeit
beschränkt wird.

8 «.
. Durch die Zuständigkeit einer Kaufmanns¬

gerichts wird die Zuständigkeit der ordentlichen
Gerichte ausgeschlossen.

Vereinbarungen , durch welche der Entscheidung
des Kaufmannsgerichts künftige Streitigkeiten,
"eiche zu seiner Zuständigkeit gehören , entzogen
werden , sind nichtig.

8 7.
Die Zusammensetzung des Gerichts nach Maß¬

gabe der Vorschriften dieses Gesetzes ist durch das
Statut zu regeln.

8 ».
Die Kosten der Einrichtung und der Unter«

Haltung des Gerichts sind , soweit sie in dessen
Einnahmen ihre Deckung nicht finden , von der
Gemeinde oder dem weiteren Kommunalverbande
zu tragen.

Soll da » Gericht nicht ausschließlich für eine
Gemeinde oder einen iveitere » Kommunalverband
zuständig sein , so ist bei Festsetzung der Zuständig¬
keit zugleich z» bestimmen , zu welchen Anteilen die
einzelnen Bezirke an der Deckung der Kosten
teilnehmen.

Gebühren , Kosten und Strafen , welche in
Keniäßbeit dieses Gesetzes zur Hebung gelangen,
bilden Einnahmen des Gerichts.

8 9.
Für jedes Kaufmannsgericht sind ein Vor-

thender und mindestens ein Stellvertreter desselben,
sowie die erforderliche Zahl von Beisitzern zu
berufen . Die Zahl der Beisitzer soll mindesten»
vier betragen.

Bei Kaufmannsgerichten , welche aus mehreren
Abteilungen ( Kammern ) bestehen , können mehrere
Vorsitzende bestellt werden.

Besteht am Sitze des Kaufmannsgericht » ein
aus Grund des 8 1 oder des fl 2 des Gewcrbe-
gcrichtsgefetzes errichtete « Gewerbegericht , so sind
in der Regel dessen Vorsitzender und feine Stell¬
vertreter , sofern auf sic die im fl 11 Abs . 1 be-
zeichneten Voraussetzungen zutreffen , zugleich zum
Vorsitzenden und zu stellvertretenden Vorsitzenden
des Kaufmannsgcrichts zu bestellen , auch gemein¬
same Einrichtungen für die Gerichtsschreiberei , den
Büreaudieust , die Sitzung «- und Büreauräumlich-
keilen und dergleichen zu treffen.

8 10.
Zum Mitglied eines Kaufmannsgerichts können

nicht berufen werden:
1) Personen weiblichen Geschlecht » ;
2 ) Ausländer ; .
3) Versagen , welche di « Fähigkeit zur Bekleidung

öffentlicher Ämter infolge strafgerichtlicher Ver¬
urteilung verloren haben;

4 ) Personen , gegen welche da » Hauptverfahren
wegen eines Verbrechen » oder Vergehens eröffnet
ist, da « die Aberkennung der bürgerlichen Ehren¬
rechte oder der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Ämter zur Folge haben kann;

5 ) Personen , welche infolge gerichtlicher An
ordnimg in der Verfügung über ihr Vermögen
beschränkt find . -

Zum Mitglied eine « Kaufmannsgericht » soll
nur berufe » werden , wer da « dreißigste LebenS-
ahr vollendet und in dem der Wahl voran-

gegangenen Jabrc für sich oder seine Familie
Armeiiiinterstützung au « öffentlichen Mitteln nicht
empfangen oder die empfangene Armenunterstützung
erstattet Hab

Zum Beisitzer soll nur berufen werden , wer
im Bezirk - des GcrichlS seit mindesten » zwei
Jahren seine Handelsniederlassung hat oder bc-
schästigtist.

§ n*

Als Vorsitzender und dessen Stellvertreter
sollen Personen gewählt werden , welche die Fähig¬
keit zum Richreramt erlangt haben ; auch können
Personen gewählt werden , welche die Fähigkeit
zu IN höheren Verwaltungsdienst besitzen . Aus¬
nahmen kan » die höhere Verwaltungsbehörde zii-
laffeu . Der Vorsitzende und seine Stellvertreter
dürfen weder Kaufleute noch Handlungsgehilfen sein.

Sic werden durch den Magistrat . und wo ein
solcher nicht vorhanden ist oder das Statut dies
bestimmt , durch die Gemeindevertretung , in weiteren
Kommnnalverbäudkn durch die Vertretung des
Verbandes auf mindestens ein Jahr gewählt.

Ihre Wahl bedarf der Bestätigung der
höheren Verwaltungsbehörde , in deren Bezirk das
Kaufmannsgericht feinen Sitz hat . Diese Be¬
stimmung findet auf Staat «- oder Gemeinde¬
beamte , welche ihr Amt kraft staatlicher Ernennung
oder Bestätigung verwalten , keine Anwendung , so¬
lange sie dieses Amt bekleiden . Einer Bestätigung
bedarf es ferner nicht , wenn im Falle des fl 9
Abs . 3 der Vorsitzende de« GewerbegerichtS oder
sein Stellvertreter zum Vorsitzenden oder zum stell¬
vertretenden Vorsitzenden des Kaufmanusgerichts
gewählt werden.

812.

Die Beisitzer müssen zur Hälfte au » den Kauf,
leuteii , welche mindestens einen HaiidlungSgchilfeii
oder HandlungSlehrling regelmäßig dar Jahr hiu-
dnrch oder zu aewissen Zeiten de? Jahres be¬
schäftigen . zur Hälfte aus den Handlungsgehilfen
entnommen werden.

Die crstercn Beisitzer werden mittels Wahl der
im Abs . 1 bezeichuetcn Kausteutc , die letzteren
mittels Wahl der Handlungsgehilfen bestellt . Die
Wahl der Beisitzer ist unmittelbar und geheim ; sie
findet nach den Grundsätzen der Verhältniswahl
statt derart , daß neben den Mchrheitsgruppen
auch die Minderheitsgruppen entsprechend ihrer
Zahl vertreten sind . Hierbei kann die Stimm¬
abgabe auf Vorschlagslisten beschränkt werden , die
bi» zu einem im Statut festgesetzten Zeitpunkt vor
der Wahl cinznreichen sind.

Die Wahl erfolgt auf mindesten » rin Jahr
und höchsten » sechs Jahre . Eine Wiederwahl ist

§ 13.

Zur Teilnahme an den Wahlen ist berechtigt,
wer das fimfundzwanzigste Lebensjahr vollendet

hat und in dem Bezirk des Kaufmannsgerichts
seine Handelsniederlassung bat oder b -schästigt ist.

Zur Teilnahme an den Wahlen sind nicht be¬
rechtigt die im fl 10 Abs . 1 bezeichnetcn Personen.

814.

Den Kaiiflenten im Sinne der flfl 11 bis 13
stehen gleich die Mitglieder de« Vorstandes einer
Akliengesellschaft oder eingetragene » Geuoffenschatt
oder einer als Kaufma »» geltende » luristiicheii
Person , sowie die Geschäftsführer einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung . Vorsteher oder Mit¬
glieder eines verwaltenden oder beschließenden
Organs einer Gemeinde oder eines weiteren
Kommunalverbande « könne » z» m Vorsitzenden eine«
Kaufmannsgerichts (fl 11 Abs . 1) auch dann gewählt
werden , wenn die Gemeinde oder der weitere
Kommnnalverband ein Handelsgewerbe betreibt.

8 15.

Im übrigen finden aus die Wahlen die Vor¬
schriften de» fl 15 , fl 17 Abs . 1. fl 18 d-8 Gewerbe-
gerichtSgesctzeS entsprechende Anwendung.

Ebenso sind die Vorschriften der flfl 19 , 20,
0 21 Abs . 1, 3 , flfl 22 bis 25 , 88 de« Gewerbe-
gerichtSgesetzeS sinngemäß anzuwenden . .

Au « den HandlungSgehilsen entnommene Bei¬
sitzer , deren JahrcSarbcitSvcrdienst an Lohn oder
Gehalt erst nach der Wahl den Betrag von fünf¬
tausend Mark übersteigt , bleiben bi , zur nächsten
Wahl im Amt.

Bcrfahrcn.
8 16.

Auf das Verfahren vor den KanfmannS-
gerichten finden die Vorschriften der flfl 26 dis 61
des GewerbegerichtsgesetzeS mit der Maßgabe ent¬
sprechende Anwendung , daß die Beruftiiia gegen
die Urteile der KaufmannSgerichte nur zulässig ist,
wenn der Wert de« Streitgegenstandes den Betrag
von dreibundert Mark übersteigt.

Die Vorschrift im fl 11 der Zivilprozeßordnung
über die bindende Wirkung der rechtskräftigen Ent¬
scheidung , durch welche ei» Gericht sich für sachlich
unzuständig erklärt hat , findet auch in dem Ver¬
hältnisse der Kausmaunsgerichte und der Gewerbe
gerichte Anwendung.

Wird bei dem Kaufmannsgericht eine vor das
Gewerbegericht gehörige Klage erhoben , so hat das
KausmannSgcricht . sosern für die Verhandlung und
Entscheidung derselben ein Gewerbegericht besteht,
durch Beschluß seine Unznstäiidigkeit auszusprechen
und den Rechtsstreit an das Gewerbegericht zu
verweilen . Eine Anfechtung des Beschlusses findet
nicht statt ; mit der Verkündung de» Beschlilffe»
gilt der Rechtsstreit als bei dem Gewerbegericht
anhängig . Die in dem Verfahren vor dem Kanf-
mannraericht erwachsenen Kosten werden als Teil
der bei dem Gewerbegericht erwachsenen Kosten
behandelt . Diese Vorschriften finden entsprechende
Anwendung , wenn bei dem Gewerbegericht eine
vor das Kaufmannsgericht gehörige Klage erhoben
wird.

817.
Das Kaufmannsgericht kann bei Streitigkeiten

zwischen Kaufleuten und HandlungSaedilfen oder
Handluiigslebrlinaen über die Bedingungen der
Fortsetzung oder Wiederaufnahme de» Dienst - oder
Lehrverhältnisse « als Einignugsamt angerufen
werden . Auf dir Zusammensetzung und das Ver¬
fahren de« EiniyungSamtS finden die Besrimmungen
der flfl 68 bi « 73 des GewerbegerichtsgesetzeS ent¬
sprechende Anwendung.

Gutachten und Anträge der
Kanfmannsgerichte.

8 18.
Da « Kaufmannsgericht ist verpflichtet , an

Ansuchen von Staatsbehörden oder des Vorstandes
des Konimunalverbande «, für welchen es errichtet
ist, Gutachten über Fragen abzugeben , welche das
kaufmännische Dienst- oder Lebrverhkltni » betreffen.

Das Kanfmannsaerichr ist berechtigt , in den
bezeichnetcn Fragen Anträge an Behörden , an
Vertretungen von Komninnalverbänden und an die
gesetzgebenden Körperschaften der Bundesstaaten
oder de« Reicher zu richten.

Zur Vorbereitung ober Abgabe von Gutachten,
sowie zur Vorbereitung von Anträgen könne » Aus¬
schüsse aus der Mitte des KaufmannrgcrichteS ge¬
bildet werden.

Diese Ausschüsse müssen , sofern es sich um
Fragen handelt , welche die Interessen beider Teste
berühren , zu gleichen Teilen au « Kaufleuten ( fl 14)
und HaiidlungSgehiisen zusiimuienc >« etzt sein.

Das Nähere destiniml da « Statut.

gesetze Gewerbegerichte bestehen (fl 85 des Gewerbe»
gerichtsgesetzes ) . die ' für dieseGewerbeaerichte
geltenden besonderen Vorschriften über die Bildung
von Vergleichskammern oder Vergleichsamtern und
über das Verfahren vor denselben auch auf die
KaufmannSgerichte Anwendung finden.

8 21.
Streitigkeiten , welche anhängig geworden sinn,

bevor ein für sie zuständige « Kaufmannsgericht be¬
stand , werden von den bi » dahin zuständig ge»
wescncn Behörden erledigt.

8 22.
Die vorstehenden Bestimmungen treten , soweit

sie sich auf die Herstellung der zu ihrer Dur » -
ührung erforderliche » Einrichtungen beziehen , mit

dem Tage der Verkündung , im übrigen mit dem
1. Januar 1905 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenbandigen
Unterschrift und bcigedrucktem Kaiserlichen Jnstegel.

Gegeben Swincniünde , an Bord M . J . Hohen»
zollcr » , den 6. Juli 1904.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Pofadowsky.

Bekanntmachung.
Die Preußische Zentral- GenossenschastSkasir

wird iür di . Folge sortlaufcnd jährlich , ein Jahr-
und Adreßbuch der Erwerbs - und Wirtschaft »-
genosienschaflen im deutschen Reiche hcrausgebcn,
welches außer zum praktischen Gebrauche für die
Genossenschaften und für alle genosscistchoftlicheu
Kreise zur Förderung und Pflege des Gcnoisen-
schafiSwcs -ns und zur Verbreitung de« geuoficn-
schastlichcn Gedanken « bestimmt ist. Da « ^»ayr-
und Adreßbuch für 1904 , umfassend sämtliche
Genossenschaften im deutschen Reiche na » dem
Stande vom 1. Januar 1904 , ist kürzlich m Karl
Heymaun ' S Verlaa in Berlin erschienen und un
Buchhandel zum Preise von 2 Mk . zu beziehen.

Wiesbaden , den 10. Juni 1904
Der Regierungs -Präsident . I . B . : v . Gizycki.

„Wird hiermit veröffentlicht ."
Wiesbaden , den 13. Juli 1904

Der Polizei -Präsident : v . SchenE.

Verfahren vor dem Gemeindevorsteher.
8 12.

Ist ein zuständiger Kaufmannsgericht nicht
vorhanden , so kann bei Streitigkeiten der im fl 5
Abs 1 No . 1 und 5 bezeichnetcn Art jede Partei
die vorläufige Eatscheidung durch den Vorsteher der
Gemeinde (Bürgermeister , Schultheiß , OrtSvor-
steher f. w .) uachjucheu . Zuständig ist der Vor¬
steher der Gemeinde , in deren Bezirk die streitige
Verpflichtung aus dem Dienst - oder Lehr-
verhältuisse zu erfüllen ist oder sich di - Handels¬
niederlassung des Kaufmanns befindet oder beide
Parteien ihren Wohnsitz haben.

Die Vorschriften deS fl 76 Abs 2 , 3 und der
flfl 77 bis 80 des GewerbegerichtsgesetzeS finden
sinngemäße Anwendung.

Schlutzbestimmunge « .
8 20.

Die LandeS - Zentralbehörde kann onordnen,
daß in Bezirken , für welche zur Entscheidung
gewerblicher Streitigkeiten auf Grund der Landes-

Bekanntmachung.
Die Stadt - und Feldgemarkung Wiesbaden ist

zum Zweck der Begehung durch die Mitglieder der
Lokalaufsichts -Komniissiou für Reblaursachcn in
3 Bezirke cingeteilt . „ .

Der erste Bezirk umfaßt da « Terrain zwischen
der Bierstadter - , der Franksurterstraße exkl. Sir . 4
abwärts , der Wilhelm - , Taunus -, Geisberg - und
Kavelleustratze und ist dem Lehrer Herrn Leonhardt

Der zweite Bezirk umfaßt da « Terrain zwischen
der Tan nur -, Geisberg -, Kapellenstraße , dem
Nerotal . der Aar - , Einserstraße . dem Michelsberg;
der Marktstrabe , dem Marktplatz , der Burgstraße,
der Wilhelm - bis zur TaunuSstraße . sowie da»
Terrain zwischen der Frankfurter , und Bierstadter-
straße und ist dem Gärtner Herrn Johann Schebcn

überttagen .̂ it ^ B ^ irk „ ^ faßt das Terrain zwischen
der Aar -, Emserstraße , dem Michelsberg . der
Marktstraße . dem Marktplatz , der Burgstraße , der
Wilhelm - und der Franksurterstraße und ist dem
Gärtner Herr » Anton Leitz übertragen.

Als Lokalbeobachter fürRevIausaiigelegcnheitcn
ist der Lehrer und Reblaussachverständige Herr
Wilhelm Güll bestellt.

Die Besitzer von Rebpflanzungen werden
ersucht , die vorgenannten Herren bei Ausübung
ihrer Dienstobliegenheiten tunlichst zu unterstützen

Wiesbaden , den 8 . Juli 1904.
Der Poüzei -Prasiderit : V. Scherirk.

Bekanntmachung.
Um den dienstlichen Geschäftsbetrieb fernerhin

zu vereinfachen , bestimme ich hiermit , daß , wie
dieses bei allen Königlichen Polizeiverwaltungen
der Monarchie bereits längst eingeführt ist, samt-
liehe Beglaubigungen von Unterschriften und Ab-
schriftcn — letztere insoweit sic nickt der Stempcl-
pflickt unterliegen — ferner die Ausstellung von
Lebens - pp . Zeugnissen ans Quittungen über den
Empfang von Renten (einschließlich Jiivaltden-
„nd Unfallrenten ) . Warteg -ldern . Pensionen , Unter-
stützung «- . Kranken - , Witwen - und Waisengeldern
durch die Vorstände der Polizei -Reviere vorzu-
nehmen find . _ . . . .

Interessenten wollen sich demzufolge in ge-
gcbencn Fällen fernerhin an den zuständigen
Polizeikommissar des Revier », in denen Bezirk st-
wohnen , wenden.

Abschriften , welche der Stempelpflicht unter-
liegen , werden »ach wie vor im Bureau der
Königlichen Polizei -Direktion beglaubigt . *

Wiesbaden , den 10. Juli 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schert » .

Verzeichnis
der in der Zeit vom 10 . bi « einschließlich 19 . Juli
1904 bei der Königliche » Polizei - Direktion ange-

mcldetcn Fundsachen.
Gefunden r 4 Portemonnaie» mit Inhalt,

1 Traurina , 2 Broche », 1 Packet mit Inhalt,
1 Herrenuhr , 1 deutsche » Lesebuch , 1 Brieftasche
mit Inhalt , 1 Herrcnhut , 2 Kneifer , 1 Regenschirm
1 Damenkleid.

Zugelaufen : 2 Hunde , 6 Schafe.
Zugestogenr 1 Kanarienvogel.

Känigl . Polizci -Dtrcftivn WikshadM.
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Bekanntmachung.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis

gebracht, daß mit Genehmigung des Herrn
Regierungs-Präsidenten der Straßenbabnuntcr-
nehmerin von jetzt ab gestattet ist, zu folgende»
Zeiten beide Gleise in der Einser- und Walkmühl-
straße von der elektrischen Straßenbahn befahren
Pt lassen:

a) an den Wochentagen nachmittags,
b) an den Sonn- und Feiertagen

ganzen Tag.
Im übrigen ist wie bisher der Betrieb

erwähnter Srraßenbahnftrecke eingleisig.
Wiesbaden , den6. Juli 1904.

Der Polizei-Präsident: V. Scheust.
Bekanntmachung.

Die Drudenstraße wird zwecks Herstellung
einer Wasser- und Gasleitung vor dem Hause
Seerobenstraße 19a und die Göbenstraße von der
Werderstraßc bis zun, Ende zwecks Aufstellung von
Kandelabern auf die Dauer der Arbeit für den
Fuhrverkcdr polizeilich gesperrt. *

Wiesbaden , den' 18. Jnli 1904.
Der Polizei-Präsident: v. Scheust.

Bekanntmachung.
Bon beachtenswerter Seite ist darauf hinge-

wicfen worden, daß die auf den Straßen pp.
feilgehaltenen Mineralwässer, wie Selters-, Soda-
Wassern. a. n,.. an die Abnehmer oft eiskalt ver¬
abfolgt werden, und daß der Genuß so kalten
Wassers, der schon in nornialen Zeiten leicht ernste
Verdaiiungrstörnngen von längerer Dauer nach
sich ziehe, in der gegenwärtigen JabreSzeit die
Neigung zu derartigen Erkrankungen befördere.

Auf Veranlassung des Herrn Ministers der
geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angclegen-
heiten werden die Verkäufer von Mineralwässern
im Ausschank angeiiueien, das Getränk fernerhin
nicht kälter als in einem der Trinkwaffer-
Temveratnr entsprechenden Wärmegrad von 10 GradCrlftus abzngebeii.

Im Anschluß hieran nehme ich Gelegenheit,
das Publikum vor dem Genuß eiskalter Getränke
überhaupt, insbesondere aber solcher Mineralwässer
zu warne». *

Wiesbaden , den 14. Juni 1904.
Der Polizei-Präsident: v. Scheust.

Bekanntmachung.
Nachdem am_1. April bei dem Einwohner¬

meldeamt der Königlichen Polizei-Direktion eine
Zentralsrcmdcnmcldcko, »trolle cingeführt ist.
bringe ich hierdurch zur allgemeinen Kenntnis, daß
Auskünfte über hier sich aushaltendc Kurgäste und
alle übrigen Fremden nicht mehr von den einzelnen
Polneiremcren, sondern vom Einwohnermeldeamt,
Polizcidirektionsgebäude, Friedrichstraße 39, Zilii-
mer 14, und zwar gegen Entrichtung der üblichen
Gebühr von 2b Pfennigen für jede einzelne Nach¬
frage erteilt werden.

Diese Auskunft erstreckt sich nur auf die Angabe
des Hotels, der Pension nfw., in welchen der oder
die betreffenden Fremden Aufenthalt genomincnhaben. *

Wiesbaden , den8. April 1904.
Der Polizei-Präsident: v. Scheust.

Auszug ansderPolizei -Verordnnng
vorn 10 . Juni 1908 , lretr. Ab-
Änderung der Stratzen -Polizei -Ber-
«rdriung vom 18 . September 1900.

8 56.
- Kindern unter 10 Jahren, welche sich nicht

JJJ. Begleitung erwachsener Personen befinden, sowie
Dienstboten oder Personen in unsauberer Kleidung
ist diê Bciintzuiig der in den öffentlichen Anlagen
und Straßen anfgestcllten Nuhebänke, welche die
Bezeichnung„Stadr Wiesbaden" oder „Kurver¬
waltung" tragen, untersagt.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden, 1. April 1904.

Der Magistrat.

Staats - nnd Gemeindesteuer.
Die Erhebung der 2. Rate (Juli, August,

September) erfolgt vom 15. d. M. ab straßenweise
nach dem ans dem Steuerzettel angegebenen Hebe-
plan. Die Hcbetage sind nach den Anfangs¬
buchstaben der Straßen wie solgt sestgesetzl(die
aus dem Stenerzeltcl angegebene Straße istmaßgebend):

11. 1, K am 22., 23. u. 25. Jnli.
L,  M, K am 26.. 27. u. 28. Juli,
0 , P, Q, R am 29. u. 30. Juli , 1. u. 2. August,
8, T, U, V am 3., 4. u. 5. Anglist,
W, y , z u. anßerh. d. Stadtberings am 6., 8.

u. 9. August.
E» liegt im Interesse der Steuerzahler, daß

ste die vorgeschriebencn Hebetaae benutzen, nur
dann ist rasche Beförderung möglich.

Das Geld, besonders die Pfennige, sind genau
abzuzählcn, damit Wechseln an der Kasse vcr-
mieden wird. *

Wiesbaden, den 11. Juli 1904.
Städtische Stcucrkafse,

Rathaus, Erdgeschoß, Zimmer Ro.17.

Bekanntmachung.
Die auf dem alten Friedhöfe befindliche Kapelle

(Trauerhalle) wird zur Abhaltung von Trauer
fcicrlichkeiten unentgeltlich zur Persügiing gestellt
»nd zu dieseui Zweck im Winter auf städtische
Kosten nach Bedarf geheizt; die gärtnerische und
sonstige Ausschmückung der Kapelle wird stadtseitig
nickt besorgt, sondern bleibt alleinige Sache der
Antragsteller. Die Benntzung der Kapelle zu
Tranerfeierlichkcilen ist rechtzeitig bei dem zuständige»
Friedhofsaufseher anznmeldeii.welchcr airdanndafnr
sorgt, daß diese zur bestimmten Zeit für den
Trauerakt frei ist. *

Wiesbaden , den 9. April 1904.
_ Die Frie dhofs-Depntation.

Bekanntmachung.
Vollsbadeanstalten bete.

Die drei städtischen Bolksbadeanstalten be¬
finden sich

1. im Gebäude der Höh. Mädchenschule,
Kellergeschoß. Eingang neben der Mädchen¬
schule,

2. Am Römerthor,
3. im Hanse Roonstraße 3.

ES werden verabfolgt:
Brausebäder in sämmtlickc» Anstalten,

Sitzbranicbäder in den Anstalten am
Schießplatz und Roonstraße,Wannenbäder
in der Anstalt an der Roonstraße für
Männer und Frauen;

Wannenbäder in der Anstalt am Schloß¬
platz für Frauen den ganzen Tag, für
Männer »nr zwischen1 „nd '/A  Uhr.
Die Franenablkiinng ist in allen Bädern
vo» 1—4 Uhr geschlossen. *

Das Ltadtbauamt.

Kirchliche Anzeigen.
Evangelische Kirche.

Marktkirche.
Sonntag, den 24. Juli . (8. S . »ach Trinität,s.)

Militär-Gotesdieiist8.40 Uhr: Per. Schiißlcr.
HauvtgottesdiknstlOUbr: Hilssp.RingSIiausc».
Abendaottcrdienst5 Uhr: Ka»d. Jäger . Die

Kollekte ist für die epileptische Aiigalt Bethel bei
Bielefeld bestimmt.

Amtswoche: Pfr . Schüßler
Bergkirche.

Juli . (8. S . nach Trinitatis.)
die Gemeinde8'/- Uhr:

i-Nst.

Auszug ans der Strafteu -Polizei-
Berordnung vom 18 . Sept . 1900.

8 57.
Verkehr in oer Kochbrunnen-Anlage.

1. Kindern unter 10 Jahre» ist ohne Begleitung
erwachsener Personen, Kinderwärteriniien jedoch,
die sich in Ausübung ihres Berufes befinden, über¬
haupt der Aufenthalt in der Kochbriiiineii-Anlage
und der Trinkhalle daselbst untersagt.

2. Perionkn in unsaubeler Kleidung, ferner
solchen Personen, welche Körbe oder Traalasten
irgend welcher Art mit fick führen, ist der Änfenr-
halt in der Kochbrnnneii-Aiilage»nd Trinkhalle,
sowie der Durchgang durch die Anlage nicht ge¬stattet.

3. In der Zeit vom1. April bis 1. November
rst das Rauchen in der Kochbrunnen-Aiilage bis
9 Uhr vormittags verboten.

4. Das Mitbringen von Hunden in die Koch¬
brunnen-Anlage nnd Trinkhalle ist verboten.

5. Während der Briiiinenmnsik darf die Ver¬
bindungsstraße zwischcii TanniiSstraße und Kranz-
vlatz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt de-
fahren werden. #

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden, den1 April 1904.

Der Magistrat.
Bekanntmachung.

Montag , den 25. d. M., vormittags
S Ubr, werden in dem Hause Bleichstrabe1, Part.,
mehrere Nachlässe, bestehend in:

Möbel, Weißzeug, Kleidungsstücke, Küchen¬geschirr, Uhren rc. rc.
öffentlich meistbietend gegen gleich bare Zahlung-ersteigert. *

Wiesbaden» den 19. Juli 1904.
Der Magistrat. — Armcnvcrwaltnng.

Stadt , öffentl . Güter -Niederlage.
In die städt. öffentliche Güter-Niederlage unter

dem Accise-AmtS-Gcbäude,Neugasse6a hier,werden
jederzeit iiiiverdorbenc Maaren zur Lagerung aus¬
genommen.

Das Lagergeld beträgt zehn Pf. für je 50 kg
und Monat. Die näheren Bedingungen sind in
unserer Buchhalterei, Eingang Ncngasse6a, zuerfahren. *

Städtisches Aceise-Amt.

Verdingung.
Di- Herstellung einer Btitzableiteranlage

in den» Ertveiternngsvan der Gntenvcrg-
schule soll im Wege der öffentlichen Aurschreibung
verdungen iverden.

Aiigcboissormnlare, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen könnei, während der Voriiiiltags-
dikiistslnndeii Friedrichstraße 15, Zimmer Nr. 15.
eingeschen, die VerdingungSunterlageii ausschließlich
Zeichnungen auch von dort und zwar bis zum
Tage vorher bezogen werde».

Verschlossene»nd mit der Ausschrist„St . B.
A. 23" versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , de» 1. Angnst 1804, '
vormittags 10 Nyr,

hierher cinziireichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgcschricdcnen und aus-

gefnllten VerdiiignngSsonmilar cingcrcichlen An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 14 Tage
Wiesbaden» den 16. Juli 1904.
_ Stadtvanamt.

Bekanntmachung.
Es wird hiermit wiederholt darauf aufmerksam

gemacht, daß nach§ 12  der Akni-ordnung für die
Stadl Wiesbaden Bccrwein-Prodnzcnte» des Stadt-
bcrings ihr Erzeugnis an Beerwein unmittelbar
und längstens binnen 12 Stunde» nach der Kelterung
nnd Einkellerung schrittlich bei»ns bei Vermeidung
der in der Akziieordnuiig angcdrohten DefraudalioilS-
strafen aiizumelden haben. Formulare zur An-
»leldnng können in unserer BuchhaIterei,Neugaffe6a,
unentgeltlich in Empfang genommen werden.

Wiesbaden, den 29. Juni 1904.
_ Städt . Akzise-Amt.

Akzise-Rückvergütung.
Die AkziscrückvergütnNgSbelräge au« vorigem

Monat find zur Zahlung angewiesen und können
gegen Empfangsbestätigungim Laufe dieses Monats
in der Abfertsgiiiigsirelle, Neugasse6a, Part.,
Einnehmerei. während der Zeit von 8 vorm, bis
1 nachm, und 3- 6 nachm, in Empfang ge-
nomnien werden.

Die bis zum 31. d. M. abend» nicht erhobenen
Akzise-Rückvergütunaen werden den Empfangs¬
berechtigten abzüglich' Postporto durch Post-
anwcfiing übcriandl werden. *

Wiesbaden, den 14. Juli 1904.
_ Städt . Akziseamt.

Biehhof -Bericht
für die Woche vom 14. bis 20. Juli.

Sonntag, den 24
Frübgottcsdienst für

Pfr. Beescnmcycr.
HauptgotteSdienst 10 Nbr: Hilfspr. Eberling.

Na» der Predigt Christenlehre.
NB. Die Kollekte ist für die Anstalt Bethel bei

Bielefeld bestimmt.
AnitSwüche. Taufe» u. Trauungen: Hilfspr.

Eberling. Becrdigiliigen: Pfr . Bcrscnmcyrr.
Riiigkirche.

Sonntag, den 24. Juli . (8. S. nach Trinitatis.)
Hauvtgottesdienst 10 Ubr. Jahresfest der

christlichen Arbeiterverein«. Festprediat: Pfr. Risch.
Abeiidgott-Sdicnst6 Uhr: Pfr. Friedrich.
Amtswocke. Taufen und Trauungen: Pfr.

Risch. Beerdigungen: Pfr. Friedrich.
Evangelisches VereinShans, Platterstraße2.

Sonntag: Die Sonntagsschnle hat Ferien bis
Anfang September.

4'/»Uhr: Versammlung für junge
Mädchen(Soniitagsverein).

Abends8'/, Uhr: . Versammlung für Jeder¬
mann(Bibelitnnde).

Jeden Donnerstag, abends8'/- Uhr: Gemein¬schaftsstunde.
Ev. Männer- und Jüngliugsverein.

Sonntag, nachmittag« 3 Uhr: Spaziergang.
Jugendverein: Fußballspiel.

Montag, abend« 9 Uhr: Vorstandrfihung.
Dienstag, abends8*/, Uhr: Bibclstunde derJugendv-reiiir.
Mittwoch, abends9 Uhr: Bibelbesprechstunde.
Freitag, abends9 Ubr: Posannenprobe.
Samstag, abends9 Uhr: Gebetsstunde.

Christlicher Verein junger Männer.
Vereinslokal: Bleichstraße3. 1.

Sonntags nachmittaas: Familiell-Spaziergaug
tu da« Golditeiutal. Abmarsch3 Uhr vom Kock-
brnnnen, Ecke Geisbcrgstraße.

Montag, abend« 9Uhr: Männerchor-Probe.
Dienstag. abends8si« Uhr: Bibklbcsvrechung.
Mittwoch, abends 9 Uhr: Bibclbesprechung

der Jngend-Abt.
Dviinerslog.abds. 9Uhr: Vosai>nenchor-Probe.
Freitag, abends9 Uhr: Turnen.
SainSiag, abends9 Ubr: Gebetsstunde.
Das Vereiiislokal ist jeden Abend von 8 Uhr

au geöffnet. Vcreinsbesnch frei.
Evangelisches Gemeindehaus, Steingaste u.

Das Lesezimmer ist Sonn- und Feiertags von
-6 Uhr für Erwachsene geöffnet.

Katholisch» Kirche.
9. Sonntag nach Pfingsten. — 24. Juli.

Pfarrkirche zum hl. Bonifatius.
Hl. Messen5.30, 6.30, Militärgottesdienst(hl.

Messe mit Predigt) 8, KindergotteSdienst(Amt) 9,
Hochamt mit Predigt lO, letzte bl. Messe 11.30 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr Andacht(496).
An den Wochentagen sind die hl. Messen um

5.80, 6.30 und 9.15 Uhr.
Dienstag, am Feste der bl. Anna, ist um

6 30 Ubr ein Amt, am Vorabend von 6 Uhr an
Bcicbtaelegenheit, wozu besonders die Frauen unge¬
laden sind.

Ferner Gelegenheit am Samstag von5—7 und
nach8, sowie am Sonntag morgens von5.30 Uhr au.

Samstag 5 Ubr Salve.
Maria-Hilf-Kirche.

Frühmesse nnd Gelegenheit zur Beichte6.
zweite hl. Messe7.30. KindergotteSdienst(Amt)
8.45, Hochamt mit Predigt 10 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr Roseiikranzandacht.
An den Wochentagen find die hl. Messen

um 6.15 nnd 8.15 Uhr.
Montag 6 Mir ist di- heil. Messe in der

SchwisternhauSkapelle.
Dienstag. 26. Jnli . am Feste der hl. Mutter

Anna, ist um 8.15 Uhr HI. Messe mit Geiang. am
Vorabend6—7 Ubr ist Gelegenheit zur Beichte.

Samstag Nachm. 5 Uhr Salve, 5—7 und nach
8 Uhr Gelegenheit zur Beichte.

AitkathoiischeKirche, Schwalbacherstraße.
Sonntaa, den 24. Jnli, vormittags 10 Uhr:

Messe mit Gcmeindegesang. Lieder: 124. 110. 95
W. Krimmel, Pfr.

Evangelisch-lutherischer Gottesdienst.
Adelheidstraße 23.

Neffe.

„„, _ Apostolische Gemeinde.
Kleine Schwalbacherstraße 10. 2.Et. rGewerbet, „

Sonntag, den 24. Juli , vormittags
HauptgotteSdienst. Nachmittags4 Uhr- »„W
wozu Jedermann freundl. singeladen ist

Freitag. 29. Jnli . abends8 Uhr: Gotterd
Keilsarmer, Frankensiraße 13.

Jeden Abend8>- Uhr, Sonntags m.'ck„„
10 Uhr: Versammlung. Jedermann̂willkoi,i,n°,^
Drutsch katholische (freirelig .) Grmri„>,

Sonntag, den 24. Juli , vormittagsw
Erbauung im Wahlfaale de«Rathauses Tb,
Zu Ludwig Fenerbichs hundertjährigemGel,,?»'
lag. Lied: No. 65, Str . 1 und 2, Stt 4Str . 6. ' 10

Der Zutritt ist für Jedermann frei.
Prediger Welker, Bülowstraße2.

Nusslschrr Gottesdienst.
Sonntag, vormittags 11 Uhr: Heil.

Große Kapelle.
inglican Cliurcli nf St . Augnstine n»

Cnaiterhury.
Frankturterstraße 3.

Sunday Services: First Colebration of Hol»
Eueharist, 8 : Matins and Choral Celebratior
& Sermon, 11: Evensong and Litany 6. ;;

Holy Days and Week-days: Daily, Cel».
bration, followod by Matins, 8. Except.
and Eil., Matins& Litany 10.80 : Celebration 11
Evensong, Fri . and Holy Days, 6. No servic»
on ordinary Mondays.

Special Rotioe: On Monday, 8. James’ Dav
Services at 8 and 6. "

Chaplain: Rev. E. J. Treble,
Kaisar-Friedricli-Ritig 38. i

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Damprschifl 'ahrt.

Kölnische und Düsseldorl 'er Gesellschaft.
Abtahrten von Biebrich morgens 6.25 bis

Coblenz, 8.05, 9.25 (Sohnelltahrt ,,Borussia“ umj
„Kaiserin Auguste Victoria“), 9.50 (Sohnelltahrt
.Barbarossa“ und „Elsa“), 10.35, 11.20 (Schnell¬
fahrt „Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser
und König“), 12.50 bis Cöln, mittags 3.20 (nur
an Sonn- und Feiertagen) bis Assmannshausen,
4.20 bis Andernach, abends 6.20 u. 6.35 (Güter,
schiff) bis Bingen, mittags 2.25 bis Mannheim.

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 7V» Uhr. F329

Billets nnd Auskunft in Wiesbaden bei derr.
Agent W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2384.

Biebrich - Mainzer DampfschilTahrt
Aug» t Wal dm an n.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strafsenbalm
Fahrplan ab 1. Mai 1904.

Beste Gelegenheit nach Mainz.
Von Biebrich nach Mainz (ab Schloß) : 9 lö

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.
An und ab Station Kaiserstraße -Haup-
bahnhof 15 Minuten später.

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle) : 9 10
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.

An und ab Station Kaiserstraße -Haupt«
bahnhof 5 Minuten später.

* Kur Sonn- und Feiertags.
Extraboote für Gesellschatten. Abonnements.

Frachtgüter 35 Pfg. per 100 Ko.

Hamburg -Amerika -Linie . F335
(Passage-Büreaud. Gesellschaft: Wilheimstr. 10.)

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : Rach Newyork:
21./7. Schnellpd. Deutschland, 23./7. Postd.
Patricia, 30./7. Postd. Phoenicia, 4./8. Postd
Hamburg,6./8.Postd. Pretoria,11./8.Postd.Blücher
13. 8. Postd. Graf Wa dersee, 18./8. Schnellpd
Deutschland, 20.'8. Postd. Palatia , 23.l8. Postd,
Moltke, 27.G. Postd. Pennsylvania, 1./9. Postd
Hamburg, 3./9. Postd. Patricia . Fach Boston:
3. 8. Postd. Pontos, 17.,'8. Postd. Assyria. Nach
Baltimore: 3/8 . Postd. Pontos, 17./8. Postd.
Assyria. Nach Philadelphia : 20./7. Postd. Aroadia,
7./8. Postd. Pallanza. Nach Westindien: 2S.fl.
Postd. Mecklenburg, 28./7. Postd. Georgia. Nach
Mexico: 26./7. Postd. Prinz Joachim. Nach
Neworleaus: 118. Postd. Schwarzburg. Nach
Montreal: ca. 5./S. ein Dampfer. Nach Ost-
Asien: 30./7. Postd. Artemisia, 1018. Postd.
Brisgavia, 26 /8. Postd. Siavonia, 30. 8. Postd.
Segovia, 10. 9. Postd. Armenia._

Norddeutscher Lloyd iu Bremen.
(Ilauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstraße 50.) F330
Letzte Nachrichten über die Bewegungendar

Dampter der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Kais. Wilh. II . nach Bremen, 19. Juli
37« Uhr nachm, in Bremerhaven. S.-D. „IC
Wilh. d. Gr.“ nach Bremen, 19. Juli 12 Uhr
mittags von Newyork. S.-D. „ICronp. Wilh.“ nach
Newyork. 19. Juli 8 Uhr vorm, in Newyork. D,
Brandenburg“ nach Bremen, 19. Juli 21/« Uhr

vorm, in Bremerhaven. D. „Friedr. d. Grosse“
nach Newyork, 19. Juli 7 Uhr vorm, in Newyork,

Ost-Asien- u. Australien-Linien : D. „Sachsen“
Sonntag, den 24. Juli (8. S . nach Trinitatis) ?ach Bre“ien' 1V “« 5V" v0Pn‘ in

Ivormittag« 9‘/«Uhr: Predigtgottesdienst. Nachm D‘ ”Pr®u%!1 I ?ach  Ost-Asien, 20. Juh
I3 Uhr: Christenlehre. Pfr. A. Jäger. ' R Vhr

Es
Dieh-

gattung

waren
ausge¬
trieben Dual. Preise von- - bis

Stück per Jt» 4
Dchsen.

^ 127
I. 50 kg 72 t- 74 —

Küi- :
II. Schlacht- 68 «U- 70 _

^ 159
I. gewicht 68 — 72 —

II. 60 — 64 —
Schweine 1059 1 kg 1 04 1 08
Mastläib.

} 517
Schlacht- 1 60 1 70

Landkälü. gewicht 1 20 1160
Halllmel 139 1 36 1]40

Wiesbaden, den 20. Jnli 1904.
Städtische Schlachtbans-Aerwaltung.

Christliches Keim, Westendstraße 20, 1.
Jeden Mittwoch, abends 8'/,—9’/, Uhr:

Blbelstiinde für Mädchen und Frauen.
Methodtsten-Gemeinde. Friedrichsir. 36, Hth.

Sonnlag. den 24. Juli , vormittags9 Ubr:
Erfahruiiasstuud«. 91'« Uhr: Predigt Über Jesai
58, 4. Thema: Krankheitu. Evangelium. 11  Ubr:
SoimtagSschule. Abends 8 Uhr : Predigt über
1. Joh. 5. 18—20. Thema: Kann man seines
Heils gewiß werden?

Montag, abends8'ß Uhr: Singstunde.
Dieus'ag, abends8'/- Uhr: Bibeistmide.
Donnerstag, abends8V2 Uhr: Jnaendbund.

PredigerI . Schmeißer.
Kaptisten-Gemeinde. Orauienstr. 54, Hth. Pt.

Sonntag, den 24. Juli , vormittags '/,10  Uhr:
Predigt. 11 Uhr: KindergotteSdienst. Nachmittaas
4 Uhr: HauptgotteSdienst.

Mittwoch, abends8’/* Uhr: Betstunde.
Donnerst unends8 /a Uuc: Übung des

GeiangveieinS. PredigerC. Karbinsky

6 Uhr vorm, in Hongkong. D. „Gneisenau“
nach Ost-Asien, 20. Juli 11 Uhr vorm, von Genua.
D. „Weimar“ nach Bremen, 19. Juli 6 Uhr vorm,
in Antwerpen. — Cuba-, Brasil- und La Plata-
Linicn: D. „Coblenz“ nach Coruna, Bremen,
19. Juli in Las Palmas. D. „Erlangen“ nach
Brasilien, 20. Juli von Pernamb«ioo. D. „Norder¬
ney“ nach La Plata , 19. Juli St.Vincent passiert,
D. „Halle“ nach Brasilien, 19. Juli von Lissabon.
D. „Mainz“ na ch Cuba, 20. Juli Dover passiert

Red Star Line.
Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel,

Langgasse 20.) F329
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. „Vaderland“

am 16. Juli von Antwerpen nach Newyork ab-
ge:angen. D. „Zeeland“ am 16. Juli von New-
York nach Antwerpen abgegangen. D. „Kroon-
land“ am 18. Juli in Newyork von Antwerpen
angekommen. D. „Finland“ am 18. Juli in
Newyork von Antwerpen angekommen. — Ant-
werpen-Philadelphia-Dienst. D. „Switzerland“

13. Juli von Antwerpen nach Philadelphia
abgegangen. D. „Rhynland“ am 13. Juli von
Philadelphia nach Antwerpen abgeganger.

m  Benag kn&Schellender,'IchenH-f-Buchdruckerei in Meddaden.
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